
24. Sitzung des Kreisausschuss am 27.08.2012 
TOP Beratungsgegenstand Vorlagen-/Antrags-N r. 

B.-Nr. 
285/12 

Abst.-

Der Kreisausschuss genehmigt - vorbehaltlich eines Austauschs der 
mer durch die Fraktionen - gemäß § 9 Abs. 5 der Hauptsatzjjjig-4äTlIen Rhein-
Sieg-Kreis die Dienstreise der Kreistaqsabgeor^eie^HVnchael Donix, Ludwig 
Neuber, Sebastian Hartmann, Ingo SteinejumtTT^ans-Joachim Pageis zur Teil-
nahme am 3. KreistagsforurrjNßW-iieTLandkreistages NRW am 18.09.2012 in 
der Geschäftsstelle d e ^ t a f l ^ r e i s t a g e s NRW in Düsseldorf. 

4.2 Eilbeschluss nach § 50 Abs. 3 KrO NRW; 
Umbesetzung von Gremien 

Abg. Hartmann benannte nachstehende Umbesetzungsvorschläge seiner Fraktion: 
- Verbandsversammlung des Zweckverbandes für die Kreissparkasse Köln: 

Abg. Jürgen Schulz anstelle des Abg. Achim Tüttenberg als Mitglied; Abg. 
Gerda Recki anstelle des Abg. Jürgen Schulz als Stellvertreterin. 

- Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln: 
Abg. Gerda Recki anstelle des Abg. Achim Tüttenberg als Stellvertreterin des 
Abg. Sebastian Hartmann. 

B.-Nr. Der Kreisausschuss fasst nach § 50 Abs. 3 Satz 1 der Kreisordnung für das 
286/12 Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) nachfolgenden Eilbeschluss zur Umbe

setzung von Gremien: 

1.) Verbandsversammlung des Zweckverbandes für die Kreissparkasse Köln: 
Abg. Jürgen Schulz wird anstelle des Abg. Achim Tüttenberg für die 
restliche Dauer der Wahlperiode 2009 als Mitglied in die 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes für die Kreissparkasse Köln 
entsandt. Abg. Gerda Recki wird anstelle des Abg. Jürgen Schulz für die 
restliche Dauer der Wahlperiode 2009 als Stellvertreterin in die 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes für die Kreissparkasse Köln 
entsandt. 

2.) Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln: 
Abg. Gerda Recki wird anstelle des Abg. Achim Tüttenberg zur Wahl als 
stellvertretendes sachkundiges Mitglied des Verwaltungsrates der 
Kreissparkasse Köln für den Abg. Sebastian Hartmann durch die Ver
bandsversammlung des Zweckverbandes für die Kreissparkasse Köln für 
die restliche Dauer der Wahlperiode 2009 benannt. 

Abst.- Einstimmig. 

Eilbeschluss nach § 50 Abs. 3 KrO NRW: 
Antrag der Gruppe im Kreistag DIE LINKE vom 20.08.2012: 
Umbesetzung von Ausschüssen und Gremien 

B.-Nr. 
287/12 

Der Kre isausschuss jase t -T lach § 50 Abs. 3 Satz 1 der Kreisordnung für das 
Land Noj^etTT^Westfalen (KrO NRW) nachfolgenden Eilbeschluss zur Umbe-

ig von Ausschüssen und Gremien: 


